
STADTVERWALTUNG FÜRSTENFELDBRUCK 
 

Beschlussvorlage Nr. 2122/2020 
 

1. öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des Stadtrates  

(konstituierende Sitzung) 

 

Betreff/Sach-
antragsnr. 

Bestellung von Aufsichtsratsmitgliedern für die Stadtwerke 
Fürstenfeldbruck GmbH 

TOP - Nr.  Vorlagenstatus öffentlich 

AZ: 1-0241/ nie Erstelldatum 05.03.2020 

Verfasser Klehr, Roland Zuständiges Amt Amt 1  

Sachgebiet 10 Allgemeine Verwaltung Abzeichnung OB: 

Beratungsfolge Zuständigkeit Datum Ö-Status 

1 Stadtrat Entscheidung 05.05.2020 Ö 

 

Anlagen: Gesellschaftsvertrag der Stadtwerke Fürstenfeldbruck GmbH 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Als Mitglieder des Aufsichtsrates der Stadtwerke Fürstenfeldbruck GmbH werden 
benannt:  
 
Oberbürgermeister Erich Raff 
 
sowie die Stadträte  
 

 Mitglied 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Vertreter aus der Arbeitnehmer-
schaft Stadtwerke 

 



Seite 2 

 

Referent/in      Ja/Nein/Kenntnis     

Referent/in    Ja/Nein/Kenntnis    

Referent/in     Ja/Nein/Kenntnis    

Referent/in     Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat     Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat     Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat     Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat     Ja/Nein/Kenntnis    

    

Klimarelevanz      

Umweltauswirkungen    

Finanzielle Auswirkungen Unbekannt 

Haushaltsmittel stehen zur Verfügung                € 

Aufwand/Ertrag lt. Beschlussvorschlag                € 

Aufwand/Ertrag der Gesamtmaßnahme             € 

Folgekosten      

     

            € 
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Sachvortrag: 
 
Gemäß § 7 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrags der Stadtwerke Fürstenfeldbruck GmbH 
setzt sich der Aufsichtsrat der Gesellschaft zusammen aus 
 

- dem jeweiligen Oberbürgermeister der Stadt Fürstenfeldbruck 
 
- 11 Mitgliedern, die vom Stadtrat der Stadt Fürstenfeldbruck in Anwendung des 

in der Geschäftsordnung des Stadtrates für die Besetzung von Ausschüssen 
festgelegten Verfahrens auf Vorschlag der Fraktionen entsandt werden und  

 
- einem(r) Vertreter(in), der(die) von den Arbeitnehmern der Gesellschaft aus der 

Mitte der Belegschaft entsprechend des Mitbestimmungsgesetzes und den 
Wahlvorschriften zu §§ 76 ff. Betriebsverfassungsgesetz 1952 gewählt wird.  

 
Der Oberbürgermeister wird im Verhinderungsfall durch seine(n) jeweilige(n) Vertre-
ter(in) im Amt vertreten.  
 
 
Nach Hare-Niemeyer stehen den Fraktionen folgende Vertreter zu:  
 

CSU 3 

Bündnis 90 / Die Grünen 2 

FW 1 

SPD 1 

BBV 2 

ÖDP  1 

AG Die Linke/ Die PARTEI 1 

 
 
Um Benennung der Mitglieder wird gebeten.  
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